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EINLEITUNG DES HERAUSGEBERS

Nachdem im ersten Teilband des Ergänzungsbandes zu den Lo-
gischen Untersuchungen Husserls unvollendet gebliebene Entwürfe
zur Umarbeitung der VI. Untersuchung aus dem Sommer 1913 zur
Veröffentlichung kamen,1 werden im vorliegenden zweiten Teilband
seine Manuskripte für die Neufassung der VI. Logischen Untersu-
chung, an der er vom Dezember 1913 bis zum April 1914 arbeitete,
herausgegeben. Hierbei handelt es sich zum einen um Manuskripte,
die in dem genannten Zeitraum entstanden sind, zum anderen um –
bis auf eine Ausnahme – ältere Texte, die zum Teil bis vor die erste
Veröffentlichung der Logischen Untersuchungen im Jahre 1900/1901
zurückreichen. Diese älteren, von Husserl selbst ausgewählten Texte
dienten ihm vermutlich als Anregung und als Forschungsmaterial für
die Neufassung.

Nach dem Erscheinen der zweiten Auflage der Prolegomena und
der I. – V. Logischen Untersuchung im Oktober 1913 setzt Husserl
seine Überarbeitung des ursprünglichen Textes der VI. Untersuchung
nicht weiter fort. Ende des Jahres beginnt er stattdessen mit einem
zweiten, radikaleren Versuch der Umarbeitung in Form einer völligen
Neufassung des Textes. Der Brief an Gustav von Spet2 und einige
Manuskriptblätter auf Drucksachen vom Dezember 1913 lassen ver-
muten, dass erste Manuskripte hierfür im Dezember entstehen.3 Bei
diesen und den vor allem in den folgenden Monaten, von Januar bis
März, entstehenden Texten handelt es sich zunächst noch um vor-
bereitende Forschungsmanuskripte. Ende März, Anfang April 1914
verfasst Husserl dann jedoch eine Ausarbeitung des Anfangsstücks

1 Siehe hierzu, aber auch zum vorliegenden Band, die „Einleitung des Herausge-
bers“ im ersten Teilband (Husserliana XX/1).

2 Siehe Husserliana XX/1, „Einleitung des Herausgebers“, S. XVI.
3 Der Herausgeber vermutet, dass es sich bei den in Teil VII des vorliegenden Bandes

veröffentlichten Manuskripte um die frühesten für die Neufassung geschriebenen Texte
handelt, dass Ende Dezember und im Januar die in Teil II und daran anschließend die
in Teil III wiedergegebenen Manuskripte entstanden sind. Am Ende stehen die Texte
Nr. 2–4 in Teil I. Zur Textgestaltung siehe auch Textkritischer Anhang, S. 479–482.
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der neuen VI. Untersuchung. Wohl bis Mitte April entstehen noch
zwei weitere Manuskripte, die erkennen lassen, dass er mit dieser Aus-
arbeitung nicht zufrieden war. Danach dürfte Husserl durch andere
Aufgaben in Anspruch genommen sein. Nach Ostern, vom 15. – 18.
April, nimmt er am Kongress für experimentelle Psychologie in Göt-
tingen teil,1 und Ende April beginnen die Lehrveranstaltungen des
Sommersemesters. Husserl liest u.a. über „Grundfragen zur Ethik
und Wertlehre“.2 Im Sommer 1914 entsteht als letzter und spätester
Text für das Projekt einer Neufassung noch ein „Plan“ für eine „neue
Darstellung“.

Der Herausgeber hat sich dafür entschieden, das gesamte Text-
material nicht primär chronologisch, sondern nach inhaltlichen Ge-
sichtspunkten in acht thematische Gruppen zu gliedern. Der chro-
nologische Gesichtspunkt musste deswegen zurücktreten, da eine
genaue Datierung der meisten Texte nicht möglich ist. Nur wenige
Manuskripte sind von Husserl selbst datiert; die meisten Datierungen
sind aus Indizien – Inhalt, Schriftbild, Terminologie, Husserl’sche
Signaturen, Hinweise auf zeitgeschichtliche Ereignisse, Rückseiten
mit datierten Drucksachen – erschlossen. Es ist so leider auch nicht
möglich, eine genaue und gesicherte Chronologie von Husserls Ar-
beiten an der Neufassung der VI. Untersuchung von Dezember 1913
bis April 1914 zu erstellen.

Von den acht Textgruppen, in die der vorliegende Band gegliedert
ist, enthalten die Gruppen I – III und VII bis auf eine Ausnahme
nur Texte aus 1913/14, die Gruppe V nur ältere Manuskripte. In
den Textgruppen IV, VI und VIII stehen ältere Texte neben Texten
aus 1914 und einem Text aus 1921. Hier wird besonders augenfällig,
dass in Bezug auf die älteren Texte ein anderes Editionsprinzip zur
Anwendung kommt als in bezug auf die Manuskripte, die Husserl
eigens für die Neufassung der VI. Untersuchung schrieb. Während

1 Siehe Karl Schuhmann, Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls,
Husserliana Dokumente I, Den Haag 1977, S. 186.

2 Bei dieser Vorlesung handelt es sich um eine Wiederholung in überarbeiteter
und erweiterter Form eines Teiles seiner Vorlesungen über Ethik und Wertlehre
von 1908/09 und 1911. Die drei Vorlesungen sind veröffentlicht in Edmund Husserl,
Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908–1914, hrsg. von Ullrich Melle, Husserliana
XXVIII, Dordrecht/Boston/London, 1988.
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die älteren Forschungsmanuskripte, die Husserl als vorbereitendes
Material für die Neufassung dienten, in Erstfassung herausgegeben
werden, werden die Texte aus 1913/14 in Letztfassung ediert. Für
diese Entscheidung waren die folgenden Gründe maßgebend: Die
älteren Forschungstexte sind von Husserl später teilweise sehr in-
tensiv und kritisch überarbeitet und annotiert worden. Wann diese
Überarbeitungen und Annotationen enstanden sind, lässt sich im
Einzelnen nicht nachweisen. Es ist jedoch möglich, dass zumindest
einige dieser Textbearbeitungen im Zusammenhang mit der Arbeit
an der Neufassung der VI. Untersuchung stehen. Es schien jedenfalls
geboten, die späteren Bearbeitungen deutlich vom ursprünglichen
Text zu trennen und sie in Form von Anmerkungen des Heraus-
gebers wiederzugeben. Was die nachträglichen Veränderungen und
Kommentierungen in den in Letztfassung edierten Manuskripten von
1913/14 betrifft, so werden diese nur im textkritischen Anhang, nicht
aber im Text selbst als solche gekennzeichnet, da sie wahrscheinlich
in zeitlicher Nähe zur ursprünglichen Niederschrift, also während
Husserls Arbeiten für die Neufassung vom Dezember 1913 bis Som-
mer 1914, entstanden sind. Eine Ausnahme bilden nur die Verände-
rungen und Anmerkungen Husserls im Typoskript, das Landgrebe
wohl im Sommer 1924 von der Ausarbeitung des Anfangsstücks und
der als Beilagen II und III wiedergegebenen Texte anfertigte.1 Diese
sind unter dem Text in Anmerkungen des Herausgebers wiedergege-
ben.

In den drei Konvoluten, aus denen der größte Teil der hier ver-
öffentlichten Manuskripte stammt, finden sich eine Reihe von Um-
schlägen, deren Titelblätter mit Aufschriften Husserls versehen sind,
die eine thematische Ordnung des Textmaterials durch Husserl selbst
andeuten.2 Besonders auffällig ist hierbei eine auf einigen solcher
Titelblättern befindliche Nummerierung mit grossen römischen Zif-
fern, die sich von I – XI erstreckt.3 Da sich auf der Rückseite eines

1 Zu Landgrebes Typoskripten von Husserls Umarbeitungstexten siehe Husserliana
XX/1, „Einleitung des Herausgebers“, S. XXf.

2 Die Aufschriften sind in den Textkritischen Anmerkungen, S. 485–488 wiederge-
geben.

3 Das Blatt mit der Nummerierung IV fehlt und konnte nicht aufgefunden werden;
die ebenfalls fehlenden Blätter mit den Nummerierungen V und X befinden sich in
zwei anderen Konvoluten, siehe hierzu Textkritische Anmerkungen, S. 486 und 488.
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solchen Titelblatts der Teil einer Druckprobe mit dem Datumsstem-
pel der Druckerei vom 29. April 1916 befindet, sind die Umschläge
mit den dazugehörigen Titelblättern nachweislich nicht 1914, sondern
viel später angelegt und beschriftet worden. Leider konnten keinerlei
Hinweise darauf gefunden werden, in welchem Zusammenhang diese
Ordnung der für die Neufassung bestimmten Manuskripte entstanden
ist. Diese Titelblätter sind einer der wenigen Hinweise darauf, dass
Husserl sich in späteren Jahren noch mit den Manuskripten für die
Neufassung befasst hat. Ein weiteres Indiz hierfür ist das wohl im
Sommer 1921 verfasste und hier als Text Nr. 18 veröffentlichte Manu-
skript. Es befindet sich unter den 1913/14 entstandenen Manuskripten
und schließt thematisch sowie in seinen inhaltlichen Aussagen bei
Ausführungen in Texten von 1914 (z.B. denen von Text Nr. 17) an.
Es gibt nun jedoch keinerlei Hinweise darauf, in welchem Umfang
und mit welcher Zielsetzung sich Husserl in späteren Jahren noch
mit den für die Neufassung entworfenen Manuskripten beschäftigt
hat.1

Aus den von Husserl für die Neufassung zusammengestellten älte-
ren Manuskripten sind einige Blätter von Husserls Assistenten Edith
Stein und Ludwig Landgrebe bei ihren im Auftrag Husserls durch-
geführten Arbeiten an seinen Manuskripten berücksichtigt worden.
Zunächst sind eine Anzahl von Blättern von Edith Stein in ihre 1917
angelegte Sammlung von Manuskripten zur Urteilstheorie, den soge-
nannten U-Blättern, aufgenommen worden.2 Des Weiteren sind eine
Reihe von Blättern von Landgrebe mit einem kurzen Schrägstrich mit
Rotstift versehen. Dieser Schrägstrich bedeutet, wie Landgrebe selbst
in einer Notiz erklärt, dass die betreffenden Blätter ausgeschaltet
werden können. Diese Ausschaltung muss sich auf eine Ausarbei-
tung oder Manuskriptzusammenstellung beziehen, die Landgrebe im
Auftrag Husserls durchführte. Vom Inhalt der Blätter her gesehen,

1 Eine spätere Veröffentlichungsabsicht bestand, wenn überhaupt, nur bezüglich der
als Text Nr. 2 veröffentlichten Ausarbeitung des Anfangsstücks der Neufassung der VI.
Untersuchung sowie der als Text Nr. 1 i) und als Beilagen II und III veröffentlichten
Manuskripte, von denen Landgrebe, wie bereits erwähnt, zusammen mit Teilen der
Umarbeitungsentwürfe vom Sommer 1913 ein Typoskript anfertigte. Siehe hierzu
Husserliana XX/1, „Einleitung des Herausgebers“, S. XX.

2 Eine Edition dieser und anderer Texte zur Urteilstheorie ist in Vorbereitung.
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kommen hierfür zwei von Landgrebe 1927/28 in Angriff genommenen
Projekte in Frage: die „Studien zur Struktur des Bewusstseins“1 und
die „Logischen Studien“2.

*

Die über einhundert kürzeren und längeren Texte des vorlie-
genden Bandes aus der Zeit von 1893/94 bis 1921 bilden in ihrer
Gesamtheit ein komplexes Geflecht von Analysen, in denen die
Ausdrucks-, Denk- und Erkenntnisakte hinsichtlich ihrer Struktu-
ren, Zusammenhänge und Vollzugsmodalitäten analysiert werden.
Dabei sind folgende Fragen leitend: Worin besteht das Bedeutungs-
bewusstsein beim sprachlichen Ausdruck? Welche Rolle spielt das
Ausdrücken im Erkennen? Ist das Ausdrücken selbst ein Erkennen
oder setzt es ein Erkennen voraus? Worin besteht die über seine kom-
munikative Funktion hinausgehende Leistung des Ausdrückens? In
seinen von Dezember 1913 bis April 1914 entstandenen Manuskrip-
ten entwickelt Husserl bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten,
eine neue Zeichenlehre, eine neue Bestimmung des Bedeutungsbe-
wusstseins und eine daraus folgende neue Lehre des Erfüllungsge-
schehens, d.h. eine neue Erkenntnislehre. Husserl gelangt zu dieser
weitreichenden Veränderung seiner bisherigen Ausdrucks- und Er-
kenntnislehre durch die Beachtung und Auswertung einer fundamen-
talen Differenzierung im Intentionalitätsbegriff: Es gilt zwischen In-
tention als Tendenz, als Hinweisintention und Intention als Meinung
zu unterscheiden. In seiner neuen Ausdrucks- und Erkenntnislehre
verbindet die Hinweisintention den Wortlaut mit einer sei es lee-
ren, sei es anschaulichen Meinung, die durch diese Verbindung zum
Bedeutungsbewusstsein wird, die aber ebensogut auch ohne diese
Verbindung bestehen kann. Es ist die Hinweisintention und nicht der
bedeutungsgebende Akt, der Laute zu Wortlauten, d.h. bedeutsamen

1 Siehe hierzu Husserliana XX/1, „Einleitung des Herausgebers“, S. XXI. Eine Edi-
tion eines Teiles der den „Studien zur Struktur des Bewusstseins“ zugrundeliegenden
Manuskripte mit Husserls Analysen der Gefühls- und Willensakte ist in Vorbereitung.

2 Die „Logischen Studien“ wurden von Landgrebe nach Husserls Tod unter dem
Titel Erfahrung und Urteil veröffentlicht. Siehe hierzu Dieter Lohmar, „Zu der Entste-
hungsgeschichte und den Ausgangsmaterialien von Edmund Husserls Werk Erfahrung
und Urteil“, in: Husserl Studies, vol. 13, 1996, S. 31–71.
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Zeichen, werden lässt. Die Hinweisintention erfüllt sich in der für
diese Art der Intention kennzeichnenden Art der Erfüllung im bedeu-
tungsgebenden Akt, der selbst eine unanschauliche, d.h. unerfüllte
Meinung sein kann, die im Fall der Erfüllung in eine anschauliche
Meinung übergeht. Im Fall des erfüllten bedeutungsgebenden Aktes
ist somit nicht der leere Akt noch vorhanden und in Deckung mit
dem vollen Akt, sondern der volle Akt hat den leeren Akt abgelöst,
die Hinweisintention terminiert nun in einem anschaulichen Akt.

Im Hinblick auf den ursprünglichen Text der Logischen Unter-
suchungen lässt sich feststellen, dass sich die Manuskripte für die
Neufassung der VI. Untersuchung thematisch weitgehend auf einen
kleinen Teil dieser Untersuchung, nämlich nur auf das erste und letzte
Kapitel beziehen, darüberhinaus allerdings auch auf das erste Kapitel
der I. Untersuchung. Wie Husserl selbstkritisch in der „Einleitung“
der Ausarbeitung des Anfangsstücks feststellt, erweist sich das, was
in der I. Untersuchung „zu Tage gefördert wurde, 〈…〉 bei näherer
Betrachtung keinesweges als genügend“.1 Wie vor allem die Texte
Nr. 2 und 3, aber auch andere Texte zeigen, sollte die Neufassung
der VI. Untersuchung zugleich auch eine solche des Anfangs der I.
Untersuchung einschließen.

Nur an zwei Stellen verweist Husserl in seinen Manuskripten von
1913/14 auf seine, z.T. bereits als Druckfahnen vorliegenden Umar-
beitungsentwürfe vom Sommer 1913.2 Auch in Bezug auf diese nur
den ersten Abschnitt der VI. Untersuchung umfassenden Umarbei-
tungsentwürfe gilt, dass Husserls Arbeiten für die Neufassung sich
thematisch vornehmlich an die im ersten Teilband als Text Nr. 2 veröf-
fentlichte neue Ausarbeitung des ersten Kapitels anschließen.3 In die-
sem Text finden sich eine Reihe von Einsichten, offenen Fragen und
Problemstellungen, die eine zentrale Rolle in Husserls Untersuchun-
gen für die Neufassung spielen. Die Ausgangsfrage ist: Wie kommt ein
Akt zum sprachlichen Ausdruck und worin besteht das Ausdrücken,
im bloßen Wortlautbewusstsein oder in einem damit einigen Bedeu-
tungsbewusstsein? An diese Ausgangsfrage knüpfen sich weitere Fra-
gen. Was ist der Charakter dieses Bedeutungsbewusstseins? Ist es ein

1 Unten, S. 16.
2 Unten, S. 7 und S. 125.
3 Siehe Husserliana XX/1, S. 58–84.
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Erkennen des auszudrückendes Aktes? Wenn es kein Erkennen ist,
wie passt es sich dem auszudrückenden Akt an? Im Zusammenhang
mit diesen Fragen zweifelt Husserl in dem genannten Text, ob das
Schema in der I. Untersuchung von einer Deckung von Bedeutungs-
intention und anschaulicher Bedeutungserfüllung richtig ist, „ob also
nicht wesentlich dasselbe Wortlautbewusstsein einmal verbunden sei
mit anschaulichen, das andere Mal mit unanschaulichen Urteilen
(Subjektakten, Prädikatakten usw.) von demselben intentionalen We-
sen“.1 Er stellt des Weiteren die Frage nach der Funktion des Wortlaut
konstituierenden Bewusstseins im aussagenden Erkennen und fragt,
ob es auch wortloses Denken und Erkennen gebe. Husserl weist
dann in diesem Text daraufhin, dass nur kategoriale Akte zu einer
Bedeutungsfunktion, sei es in Form der Bedeutungsintention oder
der der Bedeutungserfüllung, befähigt sind und dass dies auch gilt
für die Dies-Nennung und die Eigennamen. In Bezug auf das mit der
Eigennennung verbundene Eigenerkennen – „Was man mit dem Ei-
gennamen nennt, erkennt man: Ich erkenne Hans als Hans, Berlin als
Berlin.“2 – stellt Husserl die wichtige Frage zurück, ob das Erkennen
hier in der Deckungseinheit der Bedeutungsintention mit dem diese
Intention erfüllenden Anschauungsakt bestehe, oder ob das Erken-
nen nicht in diesen realisierenden Akt selbst hineingehöre und sei-
nerseits durch den bedeutungsintendierenden Akt seinen Ausdruck
finde. Und er bezeichnet es schließlich als „Aufgabe näherer Unter-
suchung“, „wie das Wortbewusstsein sich vom Wortlautbewusstsein,
wie andererseits das intuitive Denkbewusstsein sich vom schlicht an-
schauenden, hier wahrnehmenden Bewusstsein unterscheidet, wie in
der Einheit des Wahrnehmungsurteils eines im anderen fundiert und
mit ihm verschmolzen ist“.3 Die hier veröffentlichten Manuskripte
sind einer solch näheren Untersuchung dieser und anderer damit in
Zusammenhang stehender Fragen gewidmet.

Im Folgenden soll der vorliegende Band in seiner thematischen
Gliederung, seinen inhaltlichen Schwerpunkten und der vermutlichen
Chronologie der Texte näher vorgestellt werden.

1 Ebd., S. 67.
2 Ebd., S. 82.
3 Ebd., S. 74 f.
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*

Der erste Teil des vorliegenden Bandes fügt sich nicht ganz der
Anordnung der Texte in thematische Gruppen und nimmt in zwei
Hinsichten eine gewisse Sonderstellung ein. Zum einen werden als
Text Nr. 1 Husserls Überlegungen und Entwürfe zur Konzeption
der Neufassung der VI. Untersuchung wiedergegeben. Zum anderen
befasst dieser Teil als Text Nr. 2 den einzigen Text des vorliegenden
Bandes, der den Charakter einer Ausarbeitung, sei es auch nur des
Anfangsstückes – möglicherweise des ersten Kapitels – der Neufas-
sung hat.1 Während alle anderen Teile des vorliegenden Bandes nur
vorbereitende Forschungsmanuskripte für die Neufassung enthalten,
finden sich im ersten Teil somit die Texte, die, sei es in Form von
konzeptionellen Überlegungen, sei es in Form einer fragmentarischen
Ausarbeitung, erkennen lassen, welche Gestalt die neue VI. Untersu-
chung hätte annehmen können. Gerade die als Text Nr. 1 veröffent-
lichten Überlegungen und Entwürfe zeigen allerdings, dass Husserl
offensichtlich zu keiner schlüssigen Konzeption für die Neufassung
gelangte. Auch die als Text Nr. 2 wiedergegebene Ausarbeitung hatte,
wie die den Texten Nr. 3 und 4 zugrundeliegenden und im Anschluss
an diese Ausarbeitung entstandenen Manuskripte zeigen, keinen end-
gültigen Charakter. In diesen Manuskripten scheint Husserl nämlich
sowohl die Konzeption wie auch bestimmte Ausführungen in der
Ausarbeitung in Frage zu stellen, wobei er vor allem versucht seine
dort gegebenen Analysen des Zeichenbewusstseins zu vertiefen.

Eine genaue Datierung der in Text Nr. 1 wiedergegebenen Über-
legungen und Entwürfe zur Konzeption der Neufassung ist, bis auf
die als Nr. 1 e) und i) veröffentlichten und von Husserl selbst datier-
ten Texte nicht möglich. Da die als Text Nr. 1 a) wiedergegebenen
„Überlegungen zur Anordnung“ in ihrem Inhalt noch deutlich Bezug
nehmen auf die Umarbeitungsentwürfe vom Sommer 1913, kann man
vermuten, dass dieser Text ganz am Anfang von Husserls Arbeiten an
der Neufassung steht. Ähnlich könnte man im Hinblick auf Text Nr.
1 b) argumentieren, nur dass Husserls Überlegungen hier von einem
Rückblick auf den Gedankengang des ursprünglichen Textes der VI.

1 Die als Beilage XIII wiedergegebenen Textstücke können vielleicht auch noch als
höchst fragmentarische Ausarbeitungsversuche gelten.
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Untersuchung ausgehen. In den Texten Nr. 1 b) und c) fasst Husserl
eine besonders radikale Veränderung in der ursprünglichen Konzep-
tion der VI. Untersuchung ins Auge, nämlich statt von den Fragen
des Ausdrückens und Bedeutens vielmehr von den allgemeinen Ei-
genschaften der intentionalen Erlebnisse überhaupt auszugehen.1 In
den folgenden Texten Nr. 1 d), e) und f) macht er jedoch deutlich,
dass er am Ausgang von Ausdruck und Bedeutung festhalten will, um
zunächst das allgemeine Wesen des Zeichenbewusstseins zu erörtern.
Das entspricht dann auch dem Inhalt der als Text Nr. 2 veröffentlich-
ten Ausarbeitung der Einleitung und der ersten Paragraphen der
neuen VI. Untersuchung.2 Dieser Text kann somit als reifstes Ergeb-
nis von Husserls Arbeiten an der Neufassung der VI. Untersuchung
gelten. Er wurde von Husserl selbst auf März – April 1914 datiert.
In einer Anmerkung des als Beilage XII wiedergegebenen Textes,
der sich auf Text Nr. 2 bezieht, spricht er in Bezug auf diesen Text
von einer neuen, in den Osterferien3 entstandenen Ausarbeitung.4 Da
des Weiteren der Inhalt der als Text Nr. 1 e) wiedergegebenen und,
ebenfalls von Husserl selbst, auf 28.3.1914 datierten „Disposition“
vermuten lässt, dass Text Nr. 2 zu diesem Zeitpunkt noch nicht ver-
fasst war, dürfte die Niederschrift dieses Textes in den Tagen danach,
also Ende März, Anfang April erfolgt sein.

Die als Text Nr. 3 und 4 wiedergegebenen Manuskripte dürften –
mit Ausnahme des „Plans“ vom Sommer – die spätesten im Zusam-
menhang mit der Neufassung entstandenen Texte sein. Da Husserl
in ihnen auf die Ausarbeitung verweist bzw. sich auf Ausführungen
in dieser bezieht, sind diese Texte nach dieser, wahrscheinlich in
zeitlicher Nähe zu ihr, also im April 1914, entstanden. Auffällig ist,
dass Husserl in Text Nr. 3 die gleichen Themen, nur in einer anderen
Reihenfolge, behandelt wie in den §§ 1–7 der als Text Nr. 2 wiederge-

1 Dies würde eine Annäherung an die Konzeption der Ideen I bedeuten. Mögli-
cherweise spielt hierbei die ursprüngliche Absicht Husserls für die Neuausgabe der
Logischen Untersuchungen, wonach diese in ihrer überarbeiteten Fassung schrittweise
zum Niveau der Ideen I emporsteigen sollten, noch eine Rolle. Siehe hierzu Husserliana
XX/1, „Einleitung des Herausgebers“, S. XXII f.

2 Nur von diesem Text hat Husserl dann auch von Landgrebe ein Typoskript an-
fertigen lassen, möglicherweise mit der Absicht einer späten Veröffentlichung. Siehe
hierzu ebd., „Einleitung des Herausgebers“, S. XX f.

3 Ostern fiel 1914 auf den 12. April.
4 Siehe unten, S. 107, Anm. 2.



xxviii einleitung des herausgebers

gebenen Ausarbeitung. Möglicherweise handelt es sich bei Text Nr.
3 demnach um einen neuen Ansatz für den Anfang der Neufassung.
Der Ausgangspunkt von der Zeichenlehre in diesem Text entspricht
dabei der als Text Nr. 1 e) wiedergegebenen „Disposition“ vom 28.
März 1914.

Was die in den beiden Texten Nr. 2 und 3 behandelten gemein-
samen Themen betrifft, so ist festzustellen, dass diese im ursprüng-
lichen Text der Logischen Untersuchungen nicht in der VI., sondern
in den ersten acht Paragraphen der I. Untersuchung zur Sprache
kommen, und zwar genau genommen vor allem in den beiden ersten
Paragraphen und den §§ 7 und 8. Husserl behandelt in §§ 1–5 von
Text Nr. 2 zunächst ausführlich den Ausdruck in kommunikativer
Funktion (entspricht § 7 in der I. Untersuchung), stellt dann in § 6 fest,
dass es möglich ist, von der kommunikativen Funktion zu abstrahie-
ren (entspricht ungefähr §8 in der I. Untersuchung) und analysiert
schließlich in § 7 den Unterschied zwischen bloßen Anzeichen und
echten Zeichen sowie zwischen sprachlichen, d.h. kategorialen, und
nichtkategorialen Zeichen (entspricht vor allem §§ 1 und 2 der I.
Untersuchung). Erst der letzte Paragraph von Text Nr. 2, § 8, wen-
det sich der Ausgangsfrage der VI. Untersuchung zu, welche Akte
als bedeutungsgebende fungieren können. In Text Nr. 3 steht eine
genaue Analyse des Unterschieds von Anzeichen und Merkzeichen
als echten bedeutsamen Zeichen voran, gefolgt durch die Behandlung
des Ausdrucks in kommunikativer Funktion und im stillen wörtlichen
Denken.1

Was nun im Vergleich der beiden Texte als merkwürdig auffällt, ist,
dass in Text Nr. 2 im Gegensatz zu Text Nr. 3 wenig von den Untersu-
chungen in seinen Forschungsmanuskripten aus den vorangehenden
Monaten eingeflossen ist. Das gilt vor allem für das in diesen Untersu-
chungen zentrale Thema der Tendenz, der Hinweis- und Übergangs-
intention als eine eigene Form der Intentionalität, mittels derer das
Zeichen- und Ausdrucksbewusstsein zu bestimmen ist. Stattdessen
wird der Handlungscharakter des Redens betont. Die im Zusam-
menhang damit stehende Analyse der Vollzugsformen des Wollens
und der Formen der Ichbezüglichkeit in § 2 weisen voraus auf die

1 §8 von Text Nr. 2 hat keine Entsprechung in Text Nr. 3.
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Ausführungen zur „Phänomenologie des Willens“ in der Vorlesung
„Grundfragen zur Ethik und Wertlehre“ vom folgenden Sommerse-
mester.1 Des Weiteren behandelt Husserl in §§ 3 und 4 das Phänomen
des Verstehens im Sinne der einverstehenden Vergegenwärtigung
und das Problem der dabei auftretenden Setzungsmodalitäten, was in
§ 5 zu einer Differenzierung im Bedeutungsbegriff führt. Auch hierfür
gibt es kaum Anknüpfungspunkte in den Forschungsmanuskripten.

Besonders prägnant ist der Unterschied zwischen Text Nr. 2 und
3, was die Analyse des Zeichenbewusstseins und die gegenüber der I.
Untersuchung genauere Unterscheidung zwischen bloßen Anzeichen
und bedeutsamen Zeichen betrifft. In Text Nr. 2 geht es Husserl vor
allem darum, die Signalzeichen von den sprachlichen Ausdrücken
durch die Kategorialität bzw. Grammatikalität der letzteren zu unter-
scheiden. Während die Signale in der I. Untersuchung zu den bloßen
Anzeichen gerechnet werden, werden sie jetzt wie die sprachlichen
Ausdrücke als echte Zeichen aufgefasst. Auf die Frage wodurch sich
die Signale dann von den sprachlichen Zeichen unterscheiden, lautet
Husserls Antwort: „Im Reich der Signale gibt es keine Grammatik.“2

In Text Nr. 3 dagegen ist Husserls Interesse auf den allgemeinen
Charakter des bedeutsamen Zeichens gerichtet. Die echten, bedeut-
samen Zeichen werden hier zunächst wie in Text Nr. 2 von den
bloßen Anzeigen unterschieden; erstere werden dann aber in die
Signale einerseits und die Erinnerungs- und Merkzeichen andrerseits
eingeteilt. Die Erinnerungs- und Merkzeichen werden im ersten Text-
abschnitt ausführlich analysiert, ohne dass Husserl auf die Eigenheit
der sprachlichen Zeichen eingeht. Auch im folgenden Abschnitt, in
dem er das mitteilende Sprechen und das Verstehen analysiert, steht
nicht die Eigenart des sprachlichen Zeichens gegenüber den ande-
ren Zeichenarten im Mittelpunkt. Husserl scheint vielmehr davon
auszugehen, dass die für Merkzeichen wie den Knopf im Taschen-
tuch durchgeführte Analyse des Zeichenbewusstseins auch für die
sprachlichen Zeichen Geltung hat. Dies würde bedeuten, dass die
Texte Nr. 2 und Nr. 3 unterschiedliche Klassifikationen der Zeichen
enthalten. In beiden Texten werden die echten Zeichen den bloßen
Anzeigen gegenübergestellt. Während in Text Nr. 2 die echten Zei-

1 Husserliana XXVIII, S. 102–125.
2 Unten, S. 53.
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chen dann in die Signale und die sprachlichen Ausdrücke unterteilt
werden, werden sie in Text Nr. 3 in die Signale und die Erinnerungs-
und Merkzeichen eingeteilt. Die sprachlichen Ausdrücke wären dann
bloß eine Unterart der Erinnerungs- und Merkzeichen. Es ist jedoch
zweifelhaft, ob diese Unterordnung der sprachlichen Zeichen unter
die Erinnerungs- und Merkzeichen Husserls wirklichen Intentionen
entspricht. Zwar unterscheidet er nicht explizit wie in Text Nr. 2
die sprachlichen Zeichen von den anderen echten Zeichen durch
die Kategorialität der ersteren, implizit setzt er diese Unterschei-
dung jedoch voraus, wenn er in der Analyse des Sprechens und
Verstehens vom schrittweisen Ausdruck des Gedankens sowie von
Aussage und Aussagegliedern spricht. Darüberhinaus weist er auf
eine andere unterscheidende Eigenheit des sprachlichen Zeichens
hin: Dieses ist „eine eigentümliche doppelschichtige Einheit“ des
Sinnlich-Wortlautlichen mit der Bedeutung.

Die Analyse des Zeichenbewusstseins im ersten Abschnitt von
Text Nr. 3 zeigt nun große Übereinstimmungen mit den entspre-
chenden Analysen der in den Teilen II und III wiedergegebenen For-
schungsmanuskripte. Charakteristisch für das Zeichenbewusstsein ist
diesen Analysen zufolge eine Übergangs- und Hinweisintention, die
den spezifischen Charakter einer Sollenstendenz hat und die den
thematisierenden Blick vom Zeichen weg und zum Bezeichneten hin
leitet. Wird auch der sprachliche Ausdruck als Zeichen in diesem
Sinne aufgefasst, dann führt dies zu einer nominalistischen Reduk-
tion des Wortes auf den Wortlaut, des Bedeutens auf das Hinweisen
vom Wortlaut auf einen im Wesen nichtsprachlichen Akt, der zu
einem sprachlichen, d.h. bedeutungsgebenden, erst wird, wenn er mit
einem Wortlautbewusstsein durch die von diesem auslaufende Hin-
weisintention verbunden wird. Das Problem, um dass es bei diesen
unterschiedlichen Konzeptionen des sprachlichen Ausdrucks geht,
hat Husserl in der Einleitung von Text Nr. 2 deutlich benannt. Die
Frage ist, ob „der sprachliche Ausdruck ein zufälliges Kleid ist für
den zugehörigen Gedanken“.1 Worauf Husserl dort mit Bestimmt-
heit antwortet: „Es ist, wie sich sofort herausstellt, keineswegs so,
dass man den sprachlichen Ausdruck wie ein Kleid abziehen und

1 Unten, S. 20.
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den Gedanken dann als nackten Gedanken für sich und daneben
haben könnte.“1 In Frage steht letztlich die Leistung und Funktion
des sprachlichen Ausdrucks für das Denken selbst, abgesehen von
seiner kommunikativen Funktion.

Man kann sich nun fragen, ob die Betonung der Kategorialität
des sprachlichen Zeichens in Text Nr. 2 nicht eine Distanzierung
von seinen Forschungsmanuskripten beinhaltet, wohingegen er in
Text Nr. 3 nochmals die in diesen gemachten Befunde zur Gel-
tung bringt. Text Nr. 4 könnte dann Husserls letzter Versuch im
Frühjahr 1914 gewesen sein, um sich Klarheit über den Charakter
des sprachlichen Zeichens zu verschaffen. Husserl verweist in die-
sem Manuskript nicht explizit auf die Ausarbeitung oder das Text
Nr. 3 zugrundeliegende Manuskript, aber das Thema von Text Nr.
4 ist die in diesen beiden anderen und vermutlich vorangehenden
Texten behandelte Unterscheidung zwischen nichtsprachlichen und
sprachlichen Zeichen. Der Satz „Nun machte ich den Unterschied
zwischen kategorialen Zeichen und Symbolen (Erinnerungszeichen
ebenso)“2 dürfte sich auf die Ausarbeitung beziehen. Bemerkenswert
an Text Nr. 4 ist, dass Husserl hier die Eigenart des sprachlichen
Zeichens nicht nur im Unterschied zum Signalzeichen, sondern auch
zum Bildbewusstsein und zum mimischen Ausdruck herausarbeitet
und dass er sich dabei, in Übereinstimmung mit den Ausführungen in
der Ausarbeitung, entschieden von den Beschreibungen seiner For-
schungsmanuskripte abwendet um, wie in den folgenden Worten zum
Ausdruck kommt, die alte Auffassung der Logischen Unterschungen
erneut zu bekräftigen: „Die Sprachzeichen weisen aber nicht hin;
sie sind gegliederte Ausdrücke eines Erkenntnisbewusstseins und
beziehen sich durch Ausdrücke, durch bestimmte, ihnen zugehörige
und mit ihnen innigst einige Bedeutungsintentionen auf ‚besagte‘
Gegenstände.“3 Kennzeichnend für den sprachlichen Ausdruck ist
die „logische Bedeutungsintention“.

Husserl versucht in Text Nr. 4 zudem die schon in Text Nr. 3
angeführte innige Verschmelzungseinheit von Wortlaut- und Bedeu-
tungsbewusstsein durch den Vergleich mit dem Bildbewusstsein nä-

1 Unten, S. 22.
2 Unten, S. 118.
3 Unten, S. 128.


